
MUSTER - Im Auftragsfall auszufüllen     Anlage 2 

Niederschrift über die förmliche Verpflichtung von Auftragnehmerinnen und Auftragnehmern 
gemäß § 1 Abs. 1 des Verpflichtungsgesetzes (VerpflG) vom 02. März 1974 (BGBl. I S. 469, 547), 
zuletzt geändert durch § 1 Nr. 4 des Gesetzes vom 15. August 1974 (BGBl. I S. 1942 

zum Architekten-/ Ingenieurvertrag 

vom ___________________________________________ 

_______________________________________________ 
Auftragnehmer/in  

von 

________________________________________________ 
Auftraggeber: Landkreis Spree-Neiße, FB Bau und Planung 

Ist heute vom Unterzeichnenden der Dienststelle auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer/seiner 
Obliegenheiten verpflichtet worden. 

Auf die strafrechtlichen Folgen einer Pflichtverletzung wurde hingewiesen und über den Inhalt und die 
Anwendbarkeit der folgenden Vorschriften des Strafgesetzbuches (StGB) informiert. 

§ 133 Abs. 3  Verwahrungsbruch 
§ 201  Abs. 3  Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes 
§ 203  Abs. 2,4,5 Verletzung von Privatgeheimnissen 
§ 204   Verwertung fremder Geheimnisse 
§ 331 Abs. 1,3 Vorteilsnahme 
§ 332 Abs. 1,3 Bestechlichkeit 
§ 333   Vorteilsgewährung 
§ 335   Besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und Bestechung 
§ 336   Unterlassen der Diensthandlung 
§ 338   Vermögensstrafe und erweiterter Fall 
§ 353 b Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen 

Geheimhaltungspflicht 
§ 358 Nebenfolgen 
 
Die erschienene Person wurde darüber belehrt, dass die vorgenannten Strafvorschriften  
Aufgrund der Verpflichtung für sie anzuwenden sind und wurde auf die strafrechtlichen Folgen einer  
Pflichtverletzung hingewiesen.  
Die Niederschrift wird der/dem Verpflichteten vorgelesen und durch Unterzeichnung bestätigt. 
Die/der Verpflichtete erhält  einen Abdruck dieser Niederschrift und einen Abdruck der  
Genannte Strafvorschriften. 
 
 
 
……………………………… 
Ort, Datum       Dienststelle 
 
 
 
 
……………………………..    ………………………………… 
Unterschrift verpflichteter Auftragnehmer  Unterschrift Verpflichtender 
 
 


